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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Verpackung und insbesondere eine Blisterverpackung sowie ein Verfahren zum
Herstellen einer solchen sowie eine Verwendung eines Klebeetiketts. Bekannte Verpackungen dieser Art sind typischer-
weise Mehrstoffverpackungen, bestehend aus einer bedruckten Rückseite, meistens aus Karton oder Kunststoff, mit
der eine Blisterhaube versiegelt wird. Die Blisterhauben (nachfolgend auch kurz Blister genannt) sind typischerweise
aus transparenten Kunststofffolien geformte, beispielsweise gezogene Näpfe mit einem im Wesentlichen ebenen Rand,
der auf der Rückseite der Verpackung aufliegt und typischerweise mit einem Heißsiegelverfahren darauf befestigt wird.
Der Rand hat in der Regel kleinere Abmessungen als der Karton der Rückseite. Funktional kann der Karton der Rückseite
als Versteifungselement und Informationsträger, der Rand der Blisterhaube als Verbindungsungselement und der Bli-
sternapf als Containerelement betrachtet werden.
[0002] Andere Ausführungsformen sehen eine Blisterhaube vor, die in etwa dieselben Abmessungen wie die bedruckte
Rückseite aufweisen und den entsprechenden Karton mit einem gebördelten Abschnitt mehrseitig umgreifen. Zusätzlich
kann der Rand und/oder der gebördelte Abschnitt des Randes durch Kleben, Schweißen oder Tackern mit der Rückseite
verbunden werden um die Verbindungssicherheit zu erhöhen.
[0003] Des Weiteren sind Doppelkarten-Blisterpackungen bekannt, die zwei bedruckte Karten, nämlich eine Rück-
seitenkarte sowie eine Fensterkarte, und eine Blisterhaube aufweisen. Die Blisterhaube weist wiederum einen im We-
sentlichen ebenen Kunststoffrand auf, der größer als das Fenster in der Fensterkarte ist. Nach dem Einsetzen der
Blisterhaube wird die Fensterkarte durch Kleben, Siegeln oder Klammerheften mit der Rückseitenkarte verbunden. Die
beiden Rückseitenkarten werden dabei beispielweise in einer Siegelstation typischerweise so miteinander verbunden,
dass die Kunststoff-Blisterhauben nicht mit den Karton verklebt wird, so dass nach dem Öffnen der Verpackung ein
sortenreines Trennen des Verpackungsmaterials möglich ist. Im zusammengesetzten Zustand der Verpackung ist der
Rand der Blisterhaube daher lose zwischen den beiden Karten angeordnet und verhindert allein aufgrund der Abmes-
sung, dass die Blisterhaube zerstörungsfrei entfernt werden kann.
[0004] Auch zeigt die schweizerische Patentschrift CH 365 939 A eine derartige Verpackung, bei der es sich um eine
Verpackung insbesondere für Kleingegenstände handelt. Diese Verpackung weist wenigstens einem durchsichtigen,
wannenförmigen Behälter auf. Dieser Behälter enthält nach außen abstehende Randflansche, welche zwischen zwei
flach aneinander liegenden, kartenförmigen Trägerteilen festgehalten werden. Die kartenförmigen Trägerteile besitzen
wenigstens eine Öffnung, in die der Behälter eingesetzt ist. Problematisch bei den bekannten Blisterverpackungen ist
jedoch, dass das zum Montieren notwendige Siegel- oder Klebeverfahren den Einsatz von eigens dafür vorgesehenen
Siegel- oder Klebestationen erfordert, deren Umrüstung für Blisterverpackungen verschiedener Größen und Formen
aufwendig ist, so dass sich der Betrieb einer solchen Maschine nur bei Herstellung großer Stückzahlen rentiert. Außerdem
benötigt man für die zuletzt genannten Blisterverpackungen insgesamt drei Einzelelemente, die präzise gefertigt und
sorgfältig zueinander ausgerichtet werden müssen, um in dieser Position durch Siegeln oder Kleben miteinander ver-
bunden zu werden.
[0005] Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es daher, eine Blisterverpackung zu schaffen, die sich bei wenig Auf-
wand kostengünstig herstellen lässt.
[0006] Ferner ist es Aufgabe der vorliegenden Erfindung, ein Verfahren bereit zu stellen, das die Herstellung einer
solchen Blisterverpackung auf einfache Weise ermöglicht.
[0007] Ferner ist es Aufgabe der Erfindung, eine Verwendung eines Klebeetiketts zur Herstellung einer Verpackung
auf einfache Weise bereitzustellen.
[0008] Die Aufgabe wird erfindungsgemäß durch eine Verpackung gelöst, die ein Klebeetikett und einen Blister auf-
weist. Das Klebeetikett weist seinerseits eine Klebefläche und eine Aufdruckfläche auf, wobei es entlang einer dieses
in eine Vorderseite und eine Rückseite unterteilenden Faltlinie in Richtung der Klebefläche so gefaltet ist, dass die
Klebefläche der Vorderseite und die Klebefläche der Rückseite zumindest abschnittsweise aufeinander zu liegen kom-
men. Das Klebeetikett weist ferner auf der Vorder- und/oder Rückseite ein Fenster auf. Der Blister weist einen Napf und
einen Rand auf und ist so in das Fenster eingesetzt, dass der Napf das Fenster von der Klebefläche her durchsetzt und
der Rand zwischen den aufeinanderliegenden Klebeflächen der Vorder- und Rückseite des Klebeetiketts fixiert ist.
[0009] Die Verwendung von Klebeetiketten zur Herstellung von Blisterverpackungen ist bisher unbekannt. Sie bietet
den Vorteil, dass die Blisterverpackung aus insgesamt nur zwei Teilen ohne maschinellen Aufwand - d.h. ggf. auch
manuell - durch Einsetzen des Blisters in das dafür vorgesehen Fenster auf der Vorder-und/oder Rückseite des Kle-
beetiketts und anschließendes Falten des Klebeetiketts entlang der Faltlinie auf einfache Weise ohne Siegeln, Auftragen
eines Klebers oder Heften hergestellt werden kann. Auch bietet diese Verpackung eine besonders stabile Fixierung des
Blisters zwischen den beiden Klebeflächen der Vorder- und Rückseite. Insbesondere im Hinblick auf Diebstahlsicherung
bei der Verpackung von werthaltigen Kleinteilen (z.B. Schmuck oder dgl.) bietet die erfindungsgemäße Verpackung
daher den Vorzug, dass Sie trotz einfacher Herstellung nicht zerstörungsfrei geöffnet und der Inhalt entnommen werden
kann.
[0010] Hierzu kommt ein Blister mit einem Blisternapf und einem Blisterrand zum Einsatz, der dadurch gekennzeichnet
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ist, dass die Außenkontur des Blisternapfes kleiner als das vorgestanzte Fenster des korrespondierenden Klebeetiketts
ist.
[0011] Ferner ist der Blisterrand größer als das vorgestanzte Fenster und zwar in einem Maße, dass die Klebeflächen
der Vorderseite und der Rückseite des Etiketts eine ausreichend große Kontaktfläche mit dem Blisterrand bilden, so
dass die Verpackung nicht zerstörungsfrei geöffnet werden kann.
[0012] Im Grunde ist die Anordnung, geometrische Form und Anzahl der Fenster und Blisterhauben /-näpfe je nach
Form und Anzahl der zu verpackenden Produkte frei wählbar. Beispielsweise kann ein Fenster nur in der Vorderseite
oder nur in der Rückseite des Klebeetiketts oder aber in beiden Seiten vorgesehen sein. Im Fall mehrere Fenster müssen
diese auf der Vorderseite und der Rückseite nicht zwangsläufig nach dem Falten miteinander zur Deckung kommen.
Auch muss nicht in jedes Fenster ein Blister mit einem Napf eingesetzt werden. Beispielsweise kann in eines von
mehreren Fenstern eine ebene Kunststofffolie als Sichtfenster eingesetzt werden.
[0013] Ist indes nur ein Fenster vorgesehen, so ist bevorzugt ein dem Fenster entsprechender Ausbruch des Klebee-
tiketts mit seiner Klebefläche auf der Klebefläche der gegenüberliegenden Seite des Klebeetiketts so fixiert, dass der
Ausbruch mit dem Fenster des gefalteten Klebeetiketts zur Deckung kommt.
[0014] Je nachdem, ob das Fenster auf der Vorderseite oder der Rückseite des gefalteten Klebeetiketts vorgestanzt
ist, wird der Ausbruch an der dem Fenster im gefalteten Zustand entsprechenden Stelle der gegenüberliegenden Rück-
bzw. Vorderseite aufgeklebt. Auch bei dieser Ausführungsform kommt man mit nur zwei Bestandteilen, nämlich dem
Klebeetikett und dem Blister, zur Herstellung der Verpackung aus. Anstatt einer gesonderten, bedruckten Rückseiten-
karte kann der Ausbruch des Fensters mit dem gewünschten Hintergrundmotiv für die Blisterverpackung bedruckt
werden. Ein solches Klebeetikett kann im Gegensatz zu den bekannt Doppelkarten-Blisterverpackungen in einem her-
gestellt werden. Es wird vollständig genutzt, wodurch weniger Material benötigt wird. Anders betrachtet entsteht hierdurch
weniger Abfall als bei den bekannten Doppelkarten-Blisterpackungen.
[0015] Bevorzugt weist das Klebeetikett entlang der Faltlinie eine Sollknickstelle auf. Diese kann beispielsweise durch
eine Perforation oder eine Prägung gebildet werden. Hierdurch erleichtert sich die Montage der Verpackung und es
erhöht sich zugleich die Genauigkeit der Faltung.
[0016] Bevorzugt ist das Klebeetikett ferner entlang der Faltlinie in eine Vorder- und in eine Rückseite im Wesentlichen
gleicher Abmessungen unterteilt. Dadurch kann ein einheitliches, einfach herzustellendes Klebeetikett mit durchgehen-
der Klebefläche verwendet werden. Beim Falten werden die Klebeflächen der Vorder- und der Rückseite dann vollständig
zur Deckung gebracht.
[0017] Sind die Vorder- und Rückseite des Klebeetiketts nicht deckungsgleich müssten die Klebefläche entweder auf
den Bereich der Deckung beschränkt sein, wodurch die Herstellung des Klebeetiketts aufwändiger wird, oder die über-
stehenden Klebefläche der Vorder- oder Rückseite müsste anderweitig abgedeckt werden, was den Aufwand der Her-
stellung der Verpackung und die Anzahl der benötigten Verpackungselemente erhöhen kann. Selbstverständlich können
aber auch mehrere Faltlinien bzw. Sollknickstellen an dem Klebeetikett angebracht sein, wodurch eine größerer Gestal-
tungsfreiheit für die Verpackung erzielt werden kann.
[0018] In einer bevorzugten Ausführungsform ist das Klebeetikett zur Erhöhung der Eigenstabilität - vorzugsweise
mittels Karton- oder Kunststoffschicht - versteift. Das Versteifungselement wird auf diese Weise in das Klebeetikett
integriert, sodass dieses nicht allein als Informationsträger dient.
[0019] In einer anderen bevorzugten Ausführungsform entsprechen die Abmessungen des Blisterrands im Wesent-
lichen denen des gefalteten Etiketts. Durch die Verwendung einer Kunststofffolie ausreichender Stärke für den Blister
(-rand) übernimmt dieser die Funktion des Versteifungselements und erzeugt eine erhöhte Eigenstabilität der gesamten
Verpackung, ohne dass das Klebeetikett versteift werden muss.
[0020] Vorteilhafterweise ist die Aufdruckfläche des Klebeetiketts für das Bedrucken mittels Thermotransferdruck
eingerichtet. Hierdurch lässt sich ein kostengünstiges, dauerhaftes und flexibles Druckverfahren bei der Herstellung des
Klebeetiketts für die erfindungsgemäße Verpackung anwenden. In vielen. Anwendungsfällen kann ein solches nach
bekannten Druck-, Stanz- und/oder Prägeverfahren vorgedrucktes, -gestanztes und/oder -geprägtes Klebeetikett vor
Ort mittels "mobiler" Thermotransferdrucker mit aktuellen Produktdaten, z.B. Preis, Herstellungs- oder Verpackungsda-
tum, Haltbarkeitsdatum oder dgl., oder mit individuellen "point of sale"-Daten, z.B. Angaben zum Verkäufer, Verkaufsort,
Verkaufsdatum oder dgl., in Schrift und/oder maschinenlesbarer Form (z.B. Barcode) versehen werden. Auch können
die Etiketten mit attraktivem (grafischem) Designaufdruck individualisiert werden.
[0021] Die Erfindung wird ferner gelöst durch ein Verfahren zur Herstellung einer Verpackung, die ein eine Klebefläche
und eine Aufdruckfläche aufweisendes Klebeetikett, das mit seiner Klebefläche einen Etikettenträger kontaktiert und in
das ein Fenster vorgestanzt ist, und einen einen Napf und einen Rand aufweisenden Blister umfasst, mit den Schritten:
Abziehen des Etikettenträgers von dem Klebeetikett, Ausbrechen des vorgestanzten Fensters aus dem Klebeetikett,
Einsetzen des Blisters von der Klebefläche aus mit dem Napf durch das Fenster des Klebeetiketts, so dass der Rand
des Blisters auf der Klebefläche zu liegen kommt, Einlegen einer zu verpackenden Ware in den Napf und Falten des
Klebeetiketts entlang einer dieses in eine Vorderseite und Rückseite unterteilenden Faltlinie in Richtung der Klebefläche,
so dass die Klebefläche der Vorderseite und die Klebefläche der Rückseite zumindest abschnittsweise aufeinander zu
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liegen kommen.
[0022] Die Verfahrensschritte zur Herstellung einer erfindungsgemäßen Verpackung lassen sich ohne größeren tech-
nischen Aufwand realisieren. Hierdurch ist das Verfahren besonders zur Herstellung von Verpackungen kleinerer Stück-
zahlen geeignet, bei denen sich die Einrichtung und Inbetriebnahme aufwendiger Verpackungsmaschinen nicht rentiert.
[0023] Gemäß einer Ausführungsform wird der beim Ausbrechen des vorgestanzten Fensters verbleibende Ausbruch
des Klebeetiketts mit seiner Klebefläche auf der Klebefläche der im gefalteten Zustand gegenüberliegenden Seite zu
fixiert, dass er mit dem Fenster des gefalteten Klebeetiketts zur Deckung kommt.
[0024] Hierdurch hat man die Möglichkeit auf einfache Weise unter maximaler Ausnutzung der Etikettenfläche einen
von beiden Seiten bedrucktbaren Informationsträger der Verpackung zu erzeugen, den man beispielsweise durch den
eingesetzten Blister aus transparentem Kunststoff hindurch sehen kann. Bevorzugt wird insbesondere zum Fixieren des
Ausbruchs auf der Klebefläche der gegenüberliegenden Seite (d.h. wenn das Fenster in der Vorderseite des Etiketts
ist, auf der Klebefläche der Rückseite, und vice versa) eine Schablone oder Montagevorrichtung verwendet, in die das
Klebeetikett eingelegt wird und die die Position des Ausbruchs bzgl. der Lage des Etiketts bzw. dessen Rückseite festlegt.
[0025] Weitere Aufgaben, Merkmale und Vorteile der Erfindung werden nun anhand eines Ausführungsbeispiels mit
Hilfe der Zeichnungen näher erläutert. Es zeigen:

Fig. 1 eine schematische Darstellung aller zur Montage benötigten Teile gemäß einer ersten Ausführungsform der
vorliegenden Erfindung;

Fig. 2 eine schematische Darstellung des Verfahrensschritts des Abziehens eines Klebeetiketts vom Etikettenträger;

Fig. 3 eine schematische Darstellung des Verfahrensschritts "Einlegen des Klebeetiketts in eine Montagevorrichtung";

Fig. 4 eine schematische Darstellung des Verfahrensschritts "Einsetzen eines Blisters in das Fenster des in die
Montagevorrichtung eingelegten Etiketts";

Fig. 5 eine schematische Darstellung des Verfahrensschritts des Fixierens des Ausbruchs auf der Klebe-
fläche der gegenüberliegenden Seite des Klebeetiketts;

Fig. 6 eine schematische Darstellung des Verfahrensschritts des Faltens des Klebeetiketts entlang einer
vorgefertigten Faltlinie;

Fig. 7A die fertig zusammengesetzte Verpackung gemäß der vorliegenden Erfindung in der Draufsicht;

Fig. 7B die fertig zusammengesetzte Verpackung gemäß Fig. 7A in der geschnittenen Seitenansicht;

Fig. 8A - D eine Ausführungsform der Montagevorrichtung in der Seitenansicht sowie der Draufsicht;

Fig. 9A u. B eine Ausführungsform einer abnehmbaren Schablone in der Draufsicht sowie in der Vorderansicht; und

Fig. 10A u. B die Montagevorrichtung gemäß Fig. 8 zusammen mit der eingesetzten Schablone gemäß Fig. 9.

[0026] Zum Zusammenbau der erfindungsgemäßen Verpackung werden die in Fig. 1 gezeigten Elemente benötigt.
Dies sind zum Einen das Klebeetikett 10, welches auf einem Etikettenträger 12 fixiert ist. Das Klebeetikett weist auf
seiner dem Etikettenträger zugewandten Klebefläche typischerweise eine Klebeschicht auf. Auf der dem Etikettenträger
abgewandten Seite ist das Klebeetikett in bekannter Weise bedruckbar (Aufdruckseite). Beispielsweise ist es geeignet
mittels eines Thermodruckverfahrens mit dem gewünschten Motiv bedruckt zu werden. Anschließend werden ein Fenster
oder genauer gesagt ein Fensterrand 14 vorgestanzt. Dies geschieht, indem üblicherweise mit einem scharfen Messer
oder Stanzwerkzeug das Klebeetikett entlang des Randes, der eine im Wesentlichen frei wählbare Form je nach dem
zu verpackenden Gegenstand oder nach freier Designwahl festgelegt werden kann, durchtrennt wird, während der
Etikettenträger unversehrt bleibt. Dasselbe geschieht entlang entsprechender Ränder um jeweils spiegelsymmetrisch
zu einer Faltlinie 18 angeordneter Ausbrüche 20, 22 für eine Aufhängeöffnung der Verpackung. Schließlich wird auf
dem Klebeetikett eine Faltlinie 18 angebracht. Dies geschieht vorzugsweise, wie hier gezeigt, durch Stanzen einer
Perforation in das Klebetikett. Dieser Stanzvorgang kann gleichzeitig mit dem Vorstanzen des Fensterrandes 14 erfolgen.
Alternativ kann die Faltlinie durch Prägen einer Sollknickstelle angebracht werden. Die Faltlinie unterteilt das Klebeetikett
in eine Vorderseite 24 und eine Rückseite 26, die jeweils Kopf an Kopf (oder Fuß an Fuß) entlang der Faltlinie zusam-
menhängen. Entsprechend stehen bei dem gezeigten Ausführungbeispiel die Druckbilder zueinander auf dem Kopf.
Die Erfindungsgemäßen Klebeetiketten sind jedoch nicht auf diese Ausführungsform beschränkt. Die Faltlinie kann
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ebenso gut entlang einer Seitenkante angeordnet sein. Auch können mehrere Faltlinien das Klebeetikett in mehrere
Vorder-und/oder Rückseitenteile einteilen. Schließlich kann sogar eine dreidimensionale Form mit einem solchen Kle-
beetikett erzeugt oder beklebt werden, falls beispielsweise die Blisterhaube eine entsprechende Form aufweist.
[0027] Klebeetiketten können in im allgemeinen bekannter Weise beispielsweise einzeln oder in Serie entweder be-
abstandet oder einstückig durchgehend auf einer gemeinsamen Etikettenträgerbahn mit einem ausgewählten Motiv
bedruckt, mit einer ausgewählten Form vorgestanzt und ggf. mit einer Prägung der Sollknickstelle versehen und bei
Bedarf anschließend vereinzelt werden. Als Etikettendruckverfahren kommen alle bekannten Druckverfahren in Betracht.
Beispielhaft seien das Thermo-, Offset-, Buch-, Flexo-, Tiefdruck- Inkjet- oder Laserdruckverfahren zum Bedrucken des
Klebeetiketts genannt. Als Stanz- und Prägeverfahren können alle bekannten Verfahren, wie beispielsweise rotative
oder ebene Stanz- und Prägeverfahren, eingesetzt werden. Entsprechende Druckmaschinen, Stanz- und Prägevorrich-
tungen sind bekannt. Diese können vorzugsweise von einer gemeinsamen programmierbaren Steuerung gesteuert
werden, sodass das Klebeetikett in einem einzigen Durchlaufprozess fertiggestellt werden kann.
[0028] In vielen Anwendungsfällen ist es darüber hinaus nützlich, wenn das Etikett (ferner) zum Bedrucken mittels
bekannter Thermodruckvorrichtungen geeignet ist. Ein nach dem oben beschriebenen Verfahren vorgedrucktes, -ge-
stanztes und/oder geprägtes Klebeetikett kann dann vor Ort mit aktuellen Produktdaten, z.B. Preis, Herstellungs- oder
Verpackungsdatum, Haltbarkeitsdatum oder dgl., oder mit individuellen "point of sale" -Daten, z.B. Angaben zum Ver-
käufer, Verkaufsort, Verkaufsdatum oder dgl., in Schrift und/oder maschinenlesbarer Form versehen werden. Auch
können die Etiketten mit attraktivem (grafischem) Designaufdruck individualisiert werden. Das Klebeetikett kann einem
entsprechend eingerichteten Thermotransferdrucker zu diesem Zweck einzeln oder im Strang auf dem gemeinsamen
Etikettenträger zugeführt werden. In letzterem Fall weist der Thermotransferdrucker eine Vereinzelungseinrichtung (Mes-
ser) auf. Das zur Verpackung vorgesehene Klebeetikett kann darüber hinaus auch andere, beispielsweise (kontaktfrei)
elektronisch auslesbare Informationsträgerelemente aufweisen, wie beispielsweise einen RFID-Abschnitt oder dgl.
[0029] In Fig. 1 ist neben dem Klebetikett 10 eine beispielhafte Blisterhaube 30 dargestellt. Diese weist einen Blisternapf
32 und einen Blisterrand 34 auf. Ein solcher Blister wird beispielsweise aus einer Klarsichtkunststofffolie beliebiger Dicke
durch Streck- oder Tiefziehen in bekannter Weise hergestellt. Die Form des Blisternapfes 32, der in dem dargestellten
Fall eine rechteckige Vertiefung mit abgerundeten Ecken aufweist, kann nahezu in beliebigen dreidimensionalen geo-
metrischen Formen gefertigt werden und in der erfindungsgemäßen Verpackung zum Einsatz kommen. Der Rechteck-
kontur des Blisters in dem gezeigten Ausführungsbeispiel entsprechend ist auch der Fensterausbruch 16 in dem Kle-
beetikett 10 vorgestanzt, wobei dieser eine geringfügig größere Querschnittsfläche aufweist, damit der Blisternapf pro-
blemlos in das Fenster eingesetzt werden kann.
[0030] Die Breite des Blisterrandes 34 muss ausreichend sein, damit eine Fixierung des Blisters zwischen den beiden
Klebeflächen der montierten Verpackung gewährleistet ist. Grundsätzlich kann der Blisterrand auch so groß gewählt
werden, wie die Fläche der Vorder- oder Rückseite des Klebeetiketts. In dieser Ausführungsform dient der Blister nicht
nur als Containerelement sondern auch als Versteifungselement der Verpackung. Dies kann sich insbesondere dann
als vorteilhaft erweisen, wenn der Kunststoff des Blisters eine höhere Reißfestigkeit aufweist als das üblicherweise aus
Papier oder Karton hergestellte Klebeetikett, weil dadurch die bekannte Gefahr vermindert wird, dass der Aufhänger
20, 22 ausreißt.
[0031] Das Verhältnis zwischen Blisternapf und Blisterrand bzw. Fensterausbruch und dem diesen umgebenden Rand
des Klebeetiketts ist so zu wählen, dass die montierte Verpackung eine ausreichende Eigenstabilität aufweist und eine
sichere Verpackung des Inhalts gewährleistet. Hierbei haben sich Größenverhältnisse von Fensterfläche zu der umge-
benden Fläche der Vorder- bzw. Rückseite des Klebeetiketts von 1:2 als vorteilhaft erwiesen. Das Größenverhältnis
kann zu Gunsten des Fensters noch verändert werden, wenn das Klebeetikett 10 durch beispielsweise einen Karton
zusätzlich versteift wird. Bevorzugte Ausführungsformen weisen dann ein Größenverhältnis von Fensterfläche zu der
umgebenden Fläche der Vorder- bzw. der Rückseite von 1:1 und besonders bevorzugt von 2:1 auf.
[0032] Weiterhin ist in Fig. 1 eine Montagevorrichtung 40 gezeigt, in die das Klebeetikett 10, wie nachfolgend be-
schrieben wird, zur Montage des Blisters 30 eingelegt wird. Die Montagevorrichtung 40 weist eine Bodenelement mit
einer Auflagefläche 44 und eine auf drei Seiten umlaufende Anlageleiste 41 auf. Durch die Anlageleiste 41 erhält das
eingelegte Klebeetikett 10 eine relativ zu der Montagevorrichtung 40 definierten Lage. Ein in dem Bodenelement der
Montagevorrichtung 40 vorgesehener Durchbruch 46 kommt in der definierten Lage mit dem Fenster 16 des eingelegten
Klebeetiketts 10 zur Deckung. Anstelle des Durchbruchs 46 kann auch eine nicht durchgehende Tasche in das Boden-
element eingelassen sein, deren Tiefe größer als die Höhe des Blisternapfes 32 sein muss, damit der Blisterrand 34
beim Einsetzen des Blisters 30 auf der Klebefläche des Klebeetiketts 10 aufliegt.
[0033] Schließlich gehört zu der Montagevorrichtung 40 eine Schablone 50 zum passgenauen Fixieren des aus dem
Fenster ausgebrochenen Ausbruchs 16 auf der gegenüberliegenden Seite (in diesem Fall auf der Rückseite 26) des
Klebeetiketts 10, wie weiter unten näher beschrieben wird.
[0034] Das auf die in der oben beschriebenen Weise bedruckte und vorgestanzte Klebeetikett 10 wird in dem in Fig.
2 gezeigten Verfahrensschritt von dem Etikettenträger 12 abgelöst. Hierbei bleiben der dem Fenster entsprechende
Ausbruch 14 sowie die Ausbrüche für den Aufhänger 20, 22 auf dem Etikettenträger 12 zurück. Erfahrungsgemäß kann
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es passieren, dass bei nicht ausreichendem Vorstanzen der Ausbrüche diese noch mit dem Klebeetikett 10 zusammen-
hängen und folglich nicht auf dem Etikettenträger zurückbleiben. Dann müssen die Ausbrüche nachträglich aus dem
Klebeetikett ausgebrochen werden.
[0035] In dem nächsten Verfahrensschritt wird das abgezogene Klebeetikett mit der bedruckten Fläche nach unten
auf die Auflagefläche 44 der Montagevorrichtung 40 so aufgelegt, dass es auf drei Seiten der umlaufenden Anlageleiste
41 der Montagevorrichtung 40 anliegt. Das Fenster kommt dabei mit dem Durchbruch 46 der Montagevorrichtung zur
Deckung.
[0036] Die Klebeseite des Klebeetiketts zeigt nun nach oben, so dass in dem in Fig. 4 gezeigten Verfahrensschritt
der Blister 30 mit dem nach unten weisenden Blisternapf 32 durch das Fenster des Klebeetiketts 10 und den Durchbruch
46 der Montagevorrichtung 40 eingelegt werden kann. Dabei kommt der Blisterrand 34 auf der Klebefläche der Vorder-
seite 24 des Klebeetiketts 10 zu liegen. Danach kann eine zu verpackende Ware 60 in den Blisternapf 32 eingelegt werden.
[0037] In Fig. 5 ist gezeigt, wie mittels der Anschlagschablone 50, die auf die Montagevorrichtung 40 in der nachfolgend
näher beschriebenen Weise aufgesetzt wird, siehe Pfeil 52, der dem Fenster in dem Klebeetikett 10 entsprechende
Ausbruch 16 auf die korrespondierende Stelle der dem Fenster gegenüberliegenden Rückseite 26 des Klebeetiketts 10
aufgeklebt wird. Hierzu wird der Ausbruch 16 von dem Etikettenträger 12 abgezogen und mit seiner Klebefläche nach
unten in eine Aussparung 54 der Anschlagschablone 50 zur Zentrierung und Ausrichtung eingesetzt und mit seiner
Klebefläche auf die nach oben weisende Klebefläche der Rückseite des Etiketts 10 aufgeklebt.
[0038] In Fig. 6A und B ist gezeigt, wie das Klebeetikett entlang der Faltlinie 18 (in diesem Ausführungsbeispiel eine
Perforation) so gefaltet wird, dass die Klebefläche der Rückseite 26 anschließend auf der Klebefläche 24 der Vorderseite
des Klebeetiketts zu liegen kommt. Dabei kommt der zuvor aufgeklebte Ausbruch 16 mit seiner bedruckten Seite mit
dem Fenster in der Vorderseite des Klebeetiketts 10 zur Deckung. Zugleich wird der Blisterrand 34 durch die Klebefläche
der Rückseite 26 zusätzlich zu der Klebefläche der Vorderseite in seiner Position fixiert. Der Blister kann somit nicht
mehr zerstörungsfrei von dem Klebeetikett getrennt werden. Fig. 6B zeigt das zusammengesetzte Klebeetikett in einer
beinahe fertig gefalteten Anordnung.
[0039] Die fertige und gefüllte Verpackung ist in den Fig. 7A und 7B gezeigt. Nunmehr weisen die Druckflächen sowohl
der Vorder- als auch der Rückseite des Klebeetiketts nach außen, so dass der vollständige Aufdruck zu erkennen ist.
In Fig. 7A ist die fertige Verpackung von der Vorderseite zu sehen, wobei der transparente Blister 30 - genauer gesagt
der Blisternapf 32 - aus der Ebene des Klebeetiketts herausragt und den verpackten Inhalt 60 sowie - soweit nicht von
dem Inhalt verdeckt - den auf die Rückseite geklebten Ausbruch sichtbar werden lässt. Die fertige Verpackung ist in
Fig. 7B nochmals im Schnitt gezeigt, in dem zu erkennen ist, dass der Blisternapf 33 aus der Ebene des Klebeetiketts
herausragt.
[0040] Die Fig. 8A und 8B, 9A und 9B sowie 10A und 10B zeigen die Montagevorrichtung 40 sowie die Anschlag-
schablone 50 jeweils einzeln sowie in zusammengesetzter Anordnung. Die Seitenansicht der Fig. 8A zeigt, dass die
Montagevorrichtung 40 einen nach oben über die Auflagefläche 44 (gestrichelte Linie) hinausragenden Anlageleiste
aufweist, die das eingelegte Etikett auf drei Seiten umfänglich umschließt. Die Anlageleiste weist zwei lange seitliche
Rahmenelemente 42 sowie ein kurzes stirnseitiges Rahmenelement 43 auf, siehe Fig. 8B. Auf der dem stirnseitigen
Rahmenelement 43 gegenüberliegenden Seite ist die Montagevorrichtung offen. Auf dieser Seite sind die seitlichen
Rahmenelemente 42 in einem Bereich 49 in Richtung der Auflagefläche 44 abgesenkt und bilden eine Anschlagkante
48. Gegen diese Anschlagkante 48 wird die Anschlagschablone 50 zu dem oben beschriebenen Zweck des Einlegens
des Ausbruchs 16, angelegt, wodurch ihre Position entlang der Mittellinie 45 der Anschlagschablone definiert wird.
[0041] Die Anschlagschablone 50 weist auf ihrer Unterseite entlang beider Längskanten jeweils eine Ausnehmung
56 ebenfalls symmetrisch zu der Mittellinie 55 auf, siehe Fig. 9B. Diese Ausnehmungen sind so bemessen, dass die
Anschlagschablone passgenau zwischen die seitlichen Rahmenelemente 42 eingefügt werden kann. Auf diese Weise
wird die Position der Anschlagschablone auch quer zur Mittellinie 45 definiert.
[0042] Anstelle der Anlageleiste 41 in Form der gezeigten drei Rahmenelemente 42, 43 kann auch eine Anlage aus
wenigstens drei Punkten gebildet werden, durch die die Position des Etiketts bzgl. der Montagevorrichtung definiert
wird. Jedoch weist eine Anlage mit mehr als drei Punkten bzw. mit Flächen eine größere Sicherheit bzgl. der Montage-
genauigkeit auf.
[0043] Das Fenster muss nicht, wie in dem Ausführungsbeilspiel gezeigt, symmetrisch um die Mittellinie 45 herum
angeordnet sein. Es kann ebenso zu dieser versetzt angeordnet und/oder auch per se asymmetrisch ausgeformt sein.
Auch können mehrere Fenster vorgesehen sein. In entsprechender Weise müssen dann die Montagevorrichtung und
die Anschlagschablone(n) angepasst werden.

Patentansprüche

1. Verpackung enthaltend ein Klebeetikett (10),
das eine Klebefläche und eine Aufdruckfläche aufweist, wobei das Klebeetikett (10) entlang einer dieses in eine
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Vorderseite (24) und eine Rückseite (26) unterteilenden Faltlinie (18) in Richtung der Klebefläche so gefaltet ist,
dass die Klebefläche der Vorderseite (24) und die Klebefläche der Rückseite (26) zumindest abschnittsweise auf-
einander zu liegen kommen, und wobei das Klebeetikett (10) auf der Vorder- und/oder Rückseite (24, 26) ein Fenster
aufweist, und ferner enthaltend
einen Blister (30), der einen Napf (32) und einen Rand (34) aufweist und so in das Fenster eingesetzt ist, dass der
Napf (32) das Fenster von der Klebefläche her durchsetzt und der Rand (34) zwischen den aufeinanderliegenden
Klebeflächen der Vorder- und Rückseite (24, 26) des Klebeetiketts (10) fixiert ist,
dadurch gekennzeichnet, dass ein dem Fenster entsprechender Ausbruch (16) des Klebeetiketts (10) mit seiner
Klebefläche auf der Klebefläche der gegenüberliegenden Seite des Klebeetiketts (10) so fixiert ist, dass der Ausbruch
(16) mit dem Fenster des gefalteten Klebeetiketts (10) zur Deckung kommt.

2. Verpackung nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet, dass das Klebeetikett (10) entlang der Faltlinie (18) eine Sollknickstelle aufweist.

3. Verpackung nach Anspruch 2,
dadurch gekennzeichnet, dass die Sollknickstelle durch eine Perforation gebildet wird.

4. Verpackung nach einem der vorstehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass das Klebeetikett (10) entlang der Faltlinie (18) in eine Vorderseite und eine Rück-
seite (24, 26) im Wesentlichen gleicher Abmessungen unterteilt ist.

5. Verpackung nach einem der vorstehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass das Klebeetikett (10) versteift ist.

6. Verpackung nach einem der vorstehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass die Abmessungen des Blisterrandes (34) im Wesentlichen denen des gefalteten
Etiketts (10) entspricht.

7. Verpackung nach einem der vorstehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass das Klebeetikett (10) auf der Vorder- und Rückseite (24, 26) ein Fenster aufweist.

8. Verpackung nach Anspruch 7,
dadurch gekennzeichnet, dass in das Fenster auf der Vorderseite (24) und in das Fenster auf der Rückseite (26)
des Etiketts (10) jeweils ein korrespondierender Blister (30) eingesetzt ist.

9. Verpackung nach einem der vorstehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass die Aufdruckfläche mittels Thermotransferdruck bedruckbar ist.

10. Verwendung eines Klebeetiketts (10) zur Herstellung einer Verpackung, wobei das Klebeetikett (10) eine Klebefläche
und eine Aufdruckfläche aufweist, wobei das Klebeetikett (10) entlang einer dieses in eine Vorderseite (24) und
eine Rückseite (26) unterteilenden Faltlinie (18) in Richtung der Klebefläche so faltbar ist, dass die Klebefläche der
Vorderseite (24) und die Klebefläche der Rückseite (26) zumindest abschnittsweise aufeinander zu liegen kommen,
und wobei das Klebeetikett (10) auf der Vorder- und/oder Rückseite (24, 26) ein Fenster aufweist, das aus dem
Klebeetikett (10) ausgebrochen ist, wobei der beim Ausbrechen des Fensters verbleibende Ausbruch (16) des
Klebeetiketts (10) mit seiner Klebefläche auf der gegenüberliegenden Seite des Klebeetiketts (10) so aufgeklebt
ist, dass der aufgeklebte Ausbruch (16) mit dem Fenster des gefalteten Klebeetiketts (10) zur Deckung kommt.

11. Verwendung eines Klebeetiketts (10) nach Anspruch 10, mit einer einen Etikettenträger (12) kontaktierenden Kle-
befläche und einer Aufdruckfläche, welches Klebeetikett (10) ein vorgestanztes Fenster und eine Sollknickstelle
aufweist.

12. Verwendung eines Klebeetiketts (10) nach Anspruch 11,
dadurch gekennzeichnet, dass die Sollknickstelle durch eine Perforation gebildet wird.

13. Verwendung eines Klebeetiketts (10) nach einem der Ansprüche 11 oder 12,
dadurch gekennzeichnet, dass die Sollknickstelle das Klebeetikett (10) in zwei Hälften im Wesentlichen gleicher
Abmessungen unterteilt.
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14. Verwendung eines Klebeetiketts (10) nach einem der Ansprüche 10 bis 13, dadurch gekennzeichnet, dass das
Klebeetikett (10) versteift ist.

15. Verwendung eines Klebeetiketts (10) nach einem der Ansprüche 10 bis 14, dadurch gekennzeichnet, dass die
Aufdruckfläche mittels Thermotransferdruck bedruckbar ist.

16. Verfahren zur Herstellung einer Verpackung, die ein eine Klebefläche und eine Aufdruckfläche aufweisendes Kle-
beetikett (10), das mit seiner Klebefläche einen Etikettenträger (12) kontaktiert und in das ein Fenster vorgestanzt
ist, sowie einen einen Napf (32) und einen Rand (34) aufweisenden Blister (30) enthält, mit den Schritten

- Abziehen des Etikettenträgers (12) von dem Klebeetikett (10),
- Ausbrechen des vorgestanzten Fensters aus dem Klebeetikett (10),
- Einsetzen des Blisters (30) von der Klebefläche aus mit dem Napf (32) durch das Fenster des Klebeetiketts
(10), so dass der Rand (34) des Blisters (30) auf der Klebefläche zu liegen kommt,
- Einlegen einer zu verpackenden Ware in den Napf (32), und
- Falten des Klebeetiketts (10) entlang einer dieses in eine Vorderseite (24) und eine Rückseite (26) untertei-
lenden Faltlinie (18) in Richtung der Klebefläche, so dass die Klebefläche der Vorderseite (24) und die Klebe-
fläche der Rückseite (26) zumindest abschnittsweise aufeinander zu liegen kommen,

dadurch gekennzeichnet, dass ein dem Fenster entsprechende Ausbruch (16) des Klebeetiketts (10) mit seiner
Klebefläche auf der Klebefläche der im gefalteten Zustand gegenüberliegenden Seite des Klebeetiketts (10) so
fixiert wird, dass er mit dem Fenster des gefalteten Klebeetiketts (10) zur Deckung kommt.

17. Verfahren nach Anspruch 16,
dadurch gekennzeichnet, dass das Klebeetikett (10) zumindest zur Ausführung der Schritte Einsetzen des Blisters
(30), Fixieren des Ausbruchs (16) und Falten des Klebeetiketts (10) in eine Montagevorrichtung eingelegt wird.

18. Verfahren nach einem der Ansprüche 16 oder 17,
gekennzeichnet durch die vorgeschalteten Verfahrensschritte

- Bedrucken der Aufdruckfläche des mit seiner Klebefläche einen Etikettenträger (12) kontaktierenden Klebee-
tiketts (10),
- Vorstanzen eines Fensters in das Klebeetikett (10), und
- Anbringen einer Sollknickstelle.

19. Verfahren nach Anspruch 18,
dadurch gekennzeichnet, dass sowohl auf der Vorder- als auch auf der Rückseite (24, 26) des Klebeetiketts (10)
ein Fenster vorgestanzt wird.

20. Verfahren nach Anspruch 19,
dadurch gekennzeichnet, dass sowohl in das Fenster auf der Vorderseite (24) als auch in das Fenster auf der
Rückseite (26) des Etiketts (10) jeweils ein korrespondierender Blister (30) eingesetzt wird.

Claims

1. A packing including an adhesive label (10), which has an adhesive surface und a print surface, wherein the adhesive
label (10) is folded along a fold line (18) subdividing it into a front side (24) and a rear side (26), in the direction of
the adhesive surface, such that the adhesive surface of the front side (24) and the adhesive surface of the rear side
(26) come to lie at least portion-wise on each other, and wherein the adhesive label (10) has a window at the front
and/or rear side (24, 26), and further comprising
a blister (30), having a cup (32) as well as a fringe (34) and being inserted into the window such that the cup (32)
penetrates the window from the adhesive surface side, and that the fringe (34) is fixed between the adhesive surfaces
of the front and rear side (24, 26) of the adhesive label (10), lying on each other,
characterized in that a break-out portion (16) of the adhesive label (10) corresponding to the window is fixed with
its adhesive surface to the adhesive surface of the opposite side of the adhesive label (10) such that the break-out
portion (16) comes into congruent relationship with the window of the folded adhesive label (10).
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2. The packaging as claimed in claim 1,
characterized in that the adhesive label (10) has a predetermined buckling point along the fold line (18).

3. The packaging as claimed in claim 2,
characterized in that the predetermined buckling point is formed by a perforation.

4. The packaging as claimed in any one of the preceding claims,
characterized in that the adhesive label (10) is divided along the fold line (18) in a front side and a rear side (24,
26), having substantially same dimensions.

5. The packing as claimed in any one of the preceding claims,
characterized in that the adhesive label (10) is reinforced.

6. The packing as claimed in any one of the preceding claims,
characterized in that the dimensions of the blister fringe (34) substantially correspond to that of the folded label (10).

7. The packing as claimed in any of the preceding claims,
characterized in that the adhesive label (10) has a window at the front side and the rear side (24, 26).

8. The packing as claimed in claim 7,
characterized in that a corresponding blister (30) is inserted respectively into the window at the front side (24) and
into the window at the rear side (26) of the label (10).

9. The packing as claimed in any of the preceding claims,
characterized in that the print surface is able to be printed by thermo-transfer printing.

10. Use of the adhesive label (10) for the production of a packing,
wherein the adhesive label (10) has an adhesive surface and a print surface, wherein the adhesive label (10) is
foldable along a fold line (18) subdividing it into a front side (24) and a rear side (26) in the direction of the adhesive
surface, such that the adhesive surface of the front side (24) and the adhesive surface of the rear side (26) come
to lie at least portion-wise on each other, and wherein the adhesive label (10) has a window on the front side and/or
rear side punched into the adhesive label (10), wherein the break-out portion (16) of the adhesive label (10) remaining
from the break-out, is glued with its adhesive surface of the opposite side of the adhesive label (10) so that the glued
break-out portion comes into congruent relationship with the window of the folded adhesive label.

11. Use of the adhesive label (10) as claimed in claim 10,
having an adhesive surface contacting a label carrier (12), and having a print surface, wherein the adhesive label
(10) having a precut window and a predetermined buckling point.

12. Use of the adhesive label (10) as claimed in claim 11,
characterized in that the predetermined buckling point is formed by a perforation.

13. Use of the adhesive label (10) as claimed in any one of the claims 11 or 12,
characterized in that the predetermined buckling point divides the adhesive label (10) in two halves having sub-
stantially same dimensions.

14. Use of the adhesive label (10) as claimed in any one of the claims 10 to 13,
characterized in that the adhesive label (10) is reinforced.

15. Use of the adhesive label (10) as claimed in any one of the claims 10 to 14,
characterized in that the print surface is able to be printed by thermo-transfer printing.

16. A method for producing of a packing, comprising an adhesive label (10), having an adhesive surface as well as a
print surface and contacting with its adhesive surface a label carrier (12) and being provided with a precut window,
and a blister (30) having a cup (32) and a fringe (34), comprising the steps

- removing the label carrier (12) from the adhesive label (10),
- breaking the precut window out of the adhesive label (10),
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- inserting the blister (30) from the adhesive surface with the cup (32) through the window of the adhesive label
(10), so that the fringe (34) of the blister (30) comes to lie on the adhesive surface,
- depositing a product to be packed in the cup (32), and
- folding the adhesive label (10) along a fold line (18) subdividing it into a front side (24) and a rear side (26) in
the direction of the adhesive surface, so that the adhesive surface of the front side (24) and the adhesive surface
of the rear side (26) come to lie at least portion-wise on each other,

characterized in that a break-out portion (16) of the adhesive label (10) corresponding to the window, is being
fixed with its adhesive surface on the adhesive surface of the side of the adhesive label (10) facing in the folded
state, so that the break-out portion (16) comes into congruent relationship with the window of the folded adhesive
label (10).

17. The method as claimed in claim 16,
characterized in that the adhesive label (10) is being deposited in an assembling device at least for executing the
steps of inserting the blister (30), fixing the break-out portion (16) and folding the adhesive label (10).

18. The method as claimed in claim 16 or 17,
characterized by the preceding method steps

- printing the print surface of the adhesive label (10) contacting with its printing surface a label carrier (12),
- pre-cutting a window in the adhesive label (10), and
- providing a predetermined buckling point.

19. The method as claimed in claim 18,
characterized in that a window is pre-cut into both the front side and the rear side (24, 26) of the adhesive label (10).

20. The method as claimed in claim 19,
characterized in that a corresponding blister (30) is inserted both into the window of the front side (24) and into
the window of the rear side (26) of the adhesive label (10).

Revendications

1. Emballage comportant une étiquette (10) encollée,
qui a une surface encollée et une surface d’impression, l’étiquette (10) encollée étant pliée en direction de la surface
encollée le long d’une ligne (18) de pliage subdivisant l’étiquette en un recto (24) et en un verso (28) de manière à
ce que la surface encollée du recto (24) et la surface encollée du verso (26) viennent l’une sur l’autre au moins par
endroit, et dans lequel l’étiquette (10) encollée a une fenêtre sur le recto (24) et/ou sur le verso (26) et comportant
en outre
un blister (30) qui a un godet (32) et un bord (34) et qui est inséré dans la fenêtre de manière à ce que le godet (32)
traverse la fenêtre à partir de la surface encollée et de manière à ce que le bord (34) soit immobilisé entre les
surfaces encollées venant l’une sur l’autre du recto (24) et du verso (26) de l’étiquette (10) encollée,
caractérisé en ce qu’une excroissance (16) de l’étiquette (10) encollée correspondant à la fenêtre est immobilisée
par sa surface encollée sur la surface encollée de la face opposée de l’étiquette (10) encollée, de manière à ce que
l’excroissance (16) vienne à recouvrement avec la fenêtre de l’étiquette (10) encollée pliée.

2. Emballage suivant la revendication 1,
caractérisé en ce que l’étiquette (10) encollée a un point destiné à se rompre le long de la ligne (18) de pliage.

3. Emballage suivant la revendication 2,
caractérisé en ce que le point destiné à se rompre est formé par une perforation.

4. Emballage suivant l’une des revendications précédentes,
caractérisé en ce que l’étiquette (10) encollée est subdivisée le long de la ligne (18) de pliage en un recto (24) et
en un verso (26) ayant sensiblement les mêmes dimensions.

5. Emballage suivant l’une des revendications précédentes,
caractérisé en ce que l’étiquette (10) encollée est rigidifiée.



EP 1 645 526 B1

11

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

6. Emballage suivant l’une des revendications précédentes,
caractérisé en ce que les dimensions du bord (34) du blister correspondent sensiblement à celles de l’étiquette
(10) pliée.

7. Emballage suivant l’une des revendications précédentes,
caractérisé en ce que l’étiquette (10) encollée a une fenêtre sur le recto (24) et sur le verso (26).

8. Emballage suivant la revendication 7,
caractérisé en ce que respectivement un blister (30) correspondant est inséré dans la fenêtre sur le verso (24) et
dans la fenêtre sur le recto (26) de l’étiquette (10).

9. Emballage suivant l’une des revendications précédentes,
caractérisé en ce que la surface d’impression peut être imprimée au moyen d’une impression par transfert ther-
mique.

10. Utilisation d’une étiquette (10) encollée pour la production d’un emballage,
dans laquelle l’étiquette (10) encollée a une surface encollée et une surface d’impression, l’étiquette (10) encollée
pouvant être pliée dans la direction de la surface encollée le long d’une ligne (18) de pliage subdivisant l’étiquette
en un recto (24) et en un verso (26) de manière à ce que la surface encollée du verso (24) et la surface encollée
du recto (26) viennent l’une sur l’autre au moins par endroit, et dans laquelle l’étiquette (10) encollée a sur le recto
(24) et/ou sur verso (26) une fenêtre qui est pratiquée dans l’étiquette (10) encollée, dans lequel l’excroissance (16)
de l’étiquette (10) encollée, qui subsiste lorsque l’on a pratiqué la fenêtre, est collée par sa surface encollée sur la
face opposée de l’étiquette (10) encollée de manière à ce que l’excroissance (16) collée vienne à recouvrement
avec la fenêtre de l’étiquette (10) encollée pliée.

11. Utilisation d’une étiquette (10) encollée suivant la revendication 10, comprenant une surface encollée en contact
avec un support (12) d’étiquette et une surface d’impression laquelle étiquette (10) encollée a une fenêtre prédé-
coupée et un point destiné à se rompre.

12. Utilisation d’une étiquette (10) encollée suivant la revendication 11, caractérisée en ce que le point destiné à se
rompre est formé par une perforation.

13. Utilisation d’une étiquette (10) encollée suivant l’une des revendications 11 ou 12, caractérisée en ce que le point
destiné à se rompre subdivise l’étiquette (10) encollée en deux moitiés ayant sensiblement les mêmes dimensions.

14. Utilisation d’une étiquette (10) encollée suivant l’une des revendications 10 à 13, caractérisée en ce que l’étiquette
(10) encollée est rigidifiée.

15. Utilisation d’une étiquette (10) encollée suivant l’une des revendications 10 à 14, caractérisée en ce que la surface
d’impression peut être imprimée au moyen d’une impression par transfert thermique.

16. Procédé de production d’un emballage qui comporte une étiquette (10) encollée qui a une surface encollée et une
surface d’impression, qui est en contact avec un support (12) d’étiquette par sa surface encollée et dans laquelle
est découpée à l’avance une fenêtre, ainsi qu’un blister (30) ayant un godet (32) et un bord (34) comprenant les
stades dans lesquels

- on retire le support (12) d’étiquette de l’étiquette (10) encollée,
- on ménage la fenêtre découpée à l’avance dans l’étiquette (10) encollée,
- on insère le blister (30) à partir de la surface encollée avec le godet (32) dans la fenêtre de l’étiquette (10)
encollée de manière à ce que le bord (34) du blister (30) vienne sur la surface encollée,
- on met une marchandise à emballer dans le godet (32), et
- on plie l’étiquette (10) encollée en direction de la surface encollée le long d’une ligne (18) de pliage subdivisant
l’étiquette en un recto (24) et en un verso (36) de manière à ce que la surface encollée du recto (24) et la surface
encollée du verso (26) viennent l’une sur l’autre au moins par endroit,

caractérisé en ce qu’une excroissance (16) de l’étiquette (10) encollée correspondant à la fenêtre est immobilisée
par sa surface encollée sur la surface encollée de la face opposée à l’état plié de l’étiquette (10) encollée de manière
à ce que l’excroissance (16) vienne à recouvrement avec la fenêtre de l’étiquette (10) encollée pliée.
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17. Procédé suivant la revendication 16, caractérisé en ce qu’au moins pour la réalisation des stades d’insertion du
blister (30), d’immobilisation de l’excroissance (16) et de pliage de l’étiquette (10) encollée, on introduit l’étiquette
(10) encollée dans un dispositif de montage.

18. Procédé suivant l’une des revendications 16 ou 17, caractérisé par les stades de procédé effectués au préalable

- on imprime la surface d’impression de l’étiquette (10) encollée en contact par sa surface encollée avec un
support (12) d’étiquette,
- on découpe à l’avance une fenêtre dans l’étiquette (10) encollée, et
- on ménage un point destiné à se rompre.

19. Procédé suivant la revendication 18,
caractérisé en ce que l’on découpe à l’avance une fenêtre à la fois sur le recto (24) et sur le verso (26) de l’étiquette
(10) encollée.

20. Procédé suivant la revendication 19,
caractérisé en ce l’on insère respectivement un blister (30) correspondant à la fois dans la fenêtre sur le recto (24)
et dans la fenêtre sur le verso (28) de l’étiquette (10).



EP 1 645 526 B1

13



EP 1 645 526 B1

14



EP 1 645 526 B1

15



EP 1 645 526 B1

16



EP 1 645 526 B1

17



EP 1 645 526 B1

18



EP 1 645 526 B1

19



EP 1 645 526 B1

20



EP 1 645 526 B1

21



EP 1 645 526 B1

22

IN DER BESCHREIBUNG AUFGEFÜHRTE DOKUMENTE

Diese Liste der vom Anmelder aufgeführten Dokumente wurde ausschließlich zur Information des Lesers aufgenommen
und ist nicht Bestandteil des europäischen Patentdokumentes. Sie wurde mit größter Sorgfalt zusammengestellt; das
EPA übernimmt jedoch keinerlei Haftung für etwaige Fehler oder Auslassungen.

In der Beschreibung aufgeführte Patentdokumente

• CH 365939 A [0004]


	Bibliographie
	Beschreibung
	Ansprüche
	Zeichnungen

